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 Dass Rechbergers Sohn von Einquartierung verschont 
geblieben sei, sei keine Beleidigung, sondern eine 
Beschwerde, die nicht von ihm allein, sondern von 
mehreren aus St.Martin in der Landschaftskanzlei 
vorgebracht worden ist. Es ist doch ganz natürlich, dass 
ein Vater seinen Sohn schützt. 

 
 Was die Beschuldigung der Veruntreuung von 

Landschaftskontributionen angeht hat Baumann nur 
gesagt, dass Rechberger Rechberger einen eigenen 
Heerwagen der Landschaft in Rechnung gestellt hat, 
den die St. Martiner dann bezahlen sollten. 

 
 Da ihn Rechberger einen Haberstrohdieb genannt hat, 

hatte er jedes Recht, ihn gleichfalls einen Dieb zu 
nennen. Für das Reden seiner Frau übernimmt er keine 
Verantwortung. 

 
 Rechberger kann ihm nicht beweisen, dass er ihm die 

fünf Schweine vors Fenster gelegt hat. 
 
 Baumann fordert von Rechberger Genugtuung wegen 

der ungerechtfertigten Klagen. 
 
24.3.1649 Wolf Rechberger bittet die Herrschaft um eine 

Fristverlängerung von einem Monat für seine Triplik 
gegen Michael Baumann. 

 
19.4.1649 Abrechnung des Biergastwirts Elias Hager in Linz über 

Zehrungskosten für Sigmund Schifer, seine Frau, 
Bedienstete und Gäste seit März 1648 

 
19.4.1649 Abrechnung des Schuhmachers Elias Hans Mache 

über Arbeiten für Sigmund Schifer, seine Frau, 
Bedienstete und Gäste seit März 1648 

 
31.7.1649 Erneute Stellungnahme des Wolf Rechberger zur 

Gegendarstellung des Michael Baumann, ehemaligen 
Becken zu St. Martin, in der er seine vorherige 
Darstellung im Wesentlichen wiederholt ( 2 Exemplare ) 
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